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Entwurf des Rechtsausschusses

Kirchliches Gesetz zur Änderung der Abendmahlsordnung

vom …

Die Landessynode hat das folgende Kirchliche Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 
Änderung der Abendmahlsordnung

Die Abendmahlsordnung vom 10. März 1995 (Abl. 56 
S. 381), die durch Kirchliches Gesetz vom 8. April 2000 
(Abl. 59 S. 75) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Dem § 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Feier des Abendmahls geschieht in der Regel bei 
gleichzeitiger Anwesenheit des Leiters und der Teilnehmer 
der Abendmahlsfeier in einem Raum. Ausnahmsweise 
kann die Feier des Abendmahls ohne gleichzeitige Anwe-
senheit des Leiters und aller oder einzelner Teilnehmer der 
Abendmahlsfeier in einem Raum anhand der vom Ober-
kirchenrat hierzu festgelegten Gottesdienstordnung erfol-
gen, wenn der Leiter der Abendmahlsfeier durch zeitglei-
che, wechselseitige Kommunikation ermöglichende 
Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter tech-
nischer Hilfsmittel mit allen Teilnehmern verbunden ist. 
Eine Aufzeichnung der Feier ist unzulässig.“ 

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Wird das Abendmahl bei unmittelbarer Lebensgefahr 
oder in einer vom Oberkirchenrat festgestellten Notlage 
begehrt und ist ein nach den Absätzen 1 bis 3 oder nach 
§ 2 Absatz 5 Einführungsordnung Ermächtigter nicht zu 
erreichen, so kann jeder erwachsene Christ die Abend-
mahlsfeier leiten. Dieses Abendmahl ist baldmöglichst 
dem zuständigen Pfarrer mitzuteilen.“

3. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:

„§ 8 
Geschlechtergerechte Sprache

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Kirch-
lichen Gesetz sind unabhängig vom Geschlecht der Be-
zeichneten.“

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 1. Oktober 2024 außer 
Kraft.


